
„Gymnasiale Oberstufe in Thüringen“



Thüringer Schulgesetz 

Thüringer Schulordnung - ThürSchulO – aktuelle Fassung vom 01.08.2025 

Beschlüsse der Schul- und Lehrerkonferenz

Rechtliche Grundlagen



Bedingungen 
Grundlage: Thüringer Schulordnung (ab 2025)

• Erfüllen der Versetzungsbedingungen(§51): 

• in allen Fächern mindestens die Note „ausreichend“ (4) 

• höchstens einmal die Note „mangelhaft“ (5) und keine schlechtere Note als 
„ausreichend“ (4) 

• höchstens einmal die Note „ungenügend“ (6) - Ausgleich mit 2x Note „gut“ (2) 
oder 1x Note „sehr gut“ (1) - keine weitere Note schlechter als „ausreichend“ (4) 

• in höchstens zwei Fächern die Note „mangelhaft“ (5) - Ausgleich beider Noten 
mit 2x Note „befriedigend“ (3) oder 1x „gut“ (2) oder 1x „sehr gut“ (1) - keine 
weitere Note schlechter als „ausreichend“ (4) 

• ACHTUNG: Hauptfach kann nur durch Hauptfach ausgeglichen werden (Ma, De, 
Eng, 2. FS)



Bedingungen 
Grundlage: Thüringer Schulordnung (ab 2024)

• Die besondere Leistungsfeststellung (§68, §51, Abs. 1 und 2, Satz 1): 

• Deutsch - 210 Minuten 

• Mathematik - 180 Minuten 

• NaWi - 120 Minuten 

• Fremdsprachen - zwei bis drei SuS - 20 bis 30 Minuten - mündliche Leistungsfeststellung 

• 2. Fremdsprache - Antrag notwendig - Latein schriftlich - keine zusätzliche mdl. Prüfung 
möglich! 

• bei schriftlichen Fächern - zusätzliche mündliche Leistungsfeststellung möglich - 
Wichtung: 2/3 schriftliche Leistung & 1/3 mündliche Leistung 

• Jahresendnote: 50% Jahresfortgangsnote & 50% Note der BLF - Note der BLF gibt den 
Ausschlag für die Jahresendnote (Ausnahmen: Entscheidungen des Fachlehrers)



Bedingungen 
Grundlage: Thüringer Schulordnung (01.08.2025)

• Bestehen der besondere Leistungsfeststellung (§68, §51, Abs. 1 und 2, Satz 1): 

• in allen Fächern mindestens die Note „ausreichend“ (4) 

• in höchstens einem Fach die Note „mangelhaft“ (5) und keine weitere Note 
schlechter als „ausreichend“ (4) 

• -> einmal „mangelhaft“ (5) -> Bestehen der BLF  

• -> zweimal „mangelhaft“ (5) -> mindestens eine zusätzliche mündliche 
Leistungsfeststellung um mindestens eine Note „mangelhaft“ (5) zu beseitigen 

• in höchstens einem Fach die Note „ungenügend“ (6) - Ausgleich mit 2x Note „gut“ 
(2) oder 1x Note „sehr gut“ (1) 

• auch hier: Hauptfach kann nur mit Hauptfach ausgeglichen werden!



Die Thüringer Oberstufe 
Grundlage Thüringer Schulordnung 

• Aufbau und Struktur: 

• Klasse 10 - Einführungsphase - endet mit bLf 

• Klasse 11 & 12 - Qualifikationsphase - vier Kurshalbjahre 11/I bis 12/II 

• Ende Klasse 12: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife  

• Aufgabenfelder: 

•



Die Thüringer Oberstufe 
Grundlage Thüringer Schulordnung 

• Aufbau und Struktur: 

• es findet keine Versetzung mehr statt 

• Verweildauer: drei Jahre (10./11./12. Klasse) 

• Rückstufung/Wiederholung: max. vier Jahre 

• jedes Halbjahr ist in sich abgeschlossen 

• Bewertung erfolgt durch das Punktesystem 

• Kontrolle der Leistungen: Punktekreditkarte



Die Thüringer Oberstufe

• Kontrolle der Leistungen: Punktekreditkarte
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Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau
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IV. Sprachenfolge:
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(mindestens 200, höchstens 600 Punkte)

Punktsumme aus 40 Halbjahresergebnissen
Seminarfach

Geografie

Astronomie

Französisch

Sport

Ethik

Kunsterziehung

Kernfach mit grundlegendem Anforderungsniveau

Mathematik

Geschichte

Biologie

Kernfach mit erhöhtem Anforderungsniveau

Englisch

Deutsch

* Mündliche Prüfung oder Seminarfachleistung nach Wahl des Schülers

Gesamtpunkt-
zahl (I+II):

Astronomie
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28

---131111

---101212

Name: Bickel

Punktekreditkarte

geboren am: 06.01.2006

Stammkurs:

in: Suhl

11/I 11/II 12/II

Halbjahresergebnisse

12/I
Summe

09 08 11

10 08 11 ---

08 10 09 ---

10 09 09 ---

(13) (12) (12)

(11) (13) (11) ---

(10) (10) (10) ---

(14) (13) (09) ---

10 11 14 ---

Durchschnitts-
note:

In der FFS und einer weiteren Fremdsprache ist der Unterricht in dem für den
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Umfang besucht worden.

Thema:

---

V. Weitere Bedingungen:
Einbringung aller Halbjahresergebnisse aus
den Fächergruppen 1 bis 5

Name und Ort der Schule

I. Qualifikation im Bereich der Halbjahresergebnisse

--- --- --- ---

1.

2.

7.

3.

4.

5.

8.

6.

10.

11.

9.

13.

---
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II. Qualifikation im Bereich der Prüfung

Prüfungsfach
Prüfungsergebnisse

DeutschI.

II.

III.

IV.

V.*

Seminarfachleistung*

Englisch

Geschichte

Geografie

schriftlich mündlich vierfache
Wertung

Punktsumme aus dem Bereich der Prüfung

(mindestens 100, höchstens 300 Punkte)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

III. Gesamtqualifikation:

Seminarfach12.

---

Seminarfachleistung
Prozess 20% Arbeit 30% Kolloquium 50% Gesamt

--- --- --- ---

Sprache (FFS)

Sprache

Sprache

Englisch

Französisch

---

---

3

10

---

---

---

ab Klassen-
stufeFremdsprache

Ja Nein

Einbringung aller Halbjahresergebnisse aus
den mündlichen Prüfungen

Einbringung von mind.2 Halbjahresergeb-
nissen aus den Fächergruppen 6 bis 11

32 Halbjahresergebnisse mit mind. fünf
Punkten

Erfüllung der Fremdsprachenbedingungen

unter den Prüfungsfächern zwei der Fächer
De, FS oder Ma

schriftliches Prüfungsfach De oder Ma

Abdeckung der Aufgabenfelder durch die
Prüfungsfächer
3 Prüfungsergebnisse mit mindestens je 5
Punkten

VI. Die Voraussetzungen für Latinum / Graecum sind nicht erfüllt.

Datum:

Unterschrift Stammkursleiter ()

216

Vorname   Name

---

--- --- ---

Abitur bestanden

Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau

Vorname: Charlize

Niveaustufe nach
GeR**

---

---

---

---

---

---

Sprache

Sprache

Sprache

Punkte

** GeR - Niveaustufe des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (mit dem Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife bei FFS sofern in 12/I und 12/II im Ø mind. 5 Punkte -> Niveaustufe B2/C1des
GeR)



Die Thüringer Oberstufe 
Grundlage Thüringer Schulordnung (vom 01.08.2025)

• Regelungen: 

• DE EA und MA EA möglich - Ressourcen HFG - MA oder DE 

• EN oder en möglich – 5/3 Wochenstunden - Belegungspflicht 

• mit Wahl der EA-Fächer = Festlegung der schriftlichen 
Abiturprüfungen 

• EA-Kurse – 5 Wochenstunden 

• gA-Kurse – 3 Wochenstunden (ge, gg, wr, bi, ch, ph) 

• mu, ku, dg, et, re, sp – 2 Wochenstunden 

• elf Fächer (inkl. Seminarfach)



Die Thüringer Oberstufe

• Regelungen - ffs/nfs: 

• ffs - in Oberstufe nicht mehr verpflichtend - kann nach 10. Klasse 
abgewählt werden 

• Latinum - freiwillige Prüfung (27.05.2026) möglich - schriftlich und 
mündlich, Meldung muss bis 31.12.2025 erfolgt sein 

• Kein Anspruch auf Weiterführung des Kurses in Oberstufe 

• nfs - vierstündig in Qualifikationsphase



Die Thüringer Oberstufe

• Regelungen – Klausuren & Notengebung 

• Klausuren EA-Bereich – mindestens 90 Min (ThürSchulO §74, Abs. 4) 

• Klausuren gA-Bereich – mindestens 60 Min (ebenda) 

• Kurshalbjahr 12/II – prüfungsanaloge Klausur in Prüfungsfächern – 
alle anderen Fächer – keine Klausur (ThürSchulO §74, Abs. 5)



Die Thüringer Oberstufe

• Regelungen – Klausuren & Notengebung (ThürSchulO § 74, Abs. 10) 

• Ergebnis der Klausur = 1/3 der Kurshalbjahresnote – auch gA!!!!! 
(ThürSchulO §74, Abs. 11) 

• Klausur und mindestens drei sonstige Noten pro Kurshalbjahr (11/I 
& 11/II) 

• Fächer mit zwei WS – drittes Kurshalbjahr – Kursarbeit und 
mindestens zwei sonstige Noten -> auf Fachkonferenzbeschluss 

• viertes Kurshalbjahr – gA-Fächer – drei sonstige Noten – keine 
Kursarbeit



Die neue Oberstufe

• Neue Regelungen – Seminarfacharbeit (ThürSchulO §78) 

• Abgabe SFA – letzte Woche vor den Herbstferien – Termin vom 
TMBJS 

• Termin Abgabe Prozessdokumentation – legt Schule fest, spät. Tag 
des Kolloquiums 

• Zulassung zum Abitur nur, wenn alle drei Bereiche der SFA mit 
mindestens einem Punkt abgeschlossen wurden (ThürSchulO §95, 
Abs. 3) –> Kolloquium muss abgehalten werden



Die Thüringer Oberstufe
• Neue Regelungen – Qualifikation im Bereich der Halbjahresergebnisse (§90) 

• mindestens 200 Punkte – Zulassung zum Abitur 

• höchstens sieben Fächer mit weniger als fünf Punkten 

• null Punkte in keinem Fach zulässig



Die Thüringer Oberstufe

• Regelungen – Qualifikation im Bereich der Prüfung (§91ff.) 

• mindestens 100 Punkte – Bestehen des Abiturs 

• drei der fünf Prüfungen -> mindestens fünf Punkte 

• Wahlfach (sofern angeboten) – kein Prüfungsfach 

• Rücktritt von zusätzlicher mündlicher Prüfung möglich (ThürSchulO 
§ 92, Abs. 5)



Die neue Oberstufe



Kurswahl



Kurswahl - Orientierungswahl



Informationen/Rückfragen

• persönliche Rückfragen bei Frau 
Adam - Raum B209 - Mittagspause 
oder nach Vereinbarung 

• per Mail: 
anne.adam@schule.thueringen.de 

• per Schulmanager

Gymnasiale Oberstufe in Thüringen 
11/2025
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